	Fallbesprechung mit dem Jugendamt (extrabudgetär)

	Übersicht


 


	EBM-Ziffer
	Leistungslegende
	Honorar (€)

	01682
	Fallbesprechung mit dem Jugendamt im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen zum Kinder- und Jugendschutz, je vollendete 10 Minuten
8 × im Krankheitsfall (KHF) abrechenbar
· Patientenorientierte Fallbesprechung zur Gefährdungseinschätzung im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen zum Kinder- und Jugendschutz nach § 73c SGB V
Wichtig:
· Sie kann persönlich, telefonisch oder im Rahmen einer Videofallkonferenz durchgeführt und berechnet werden.
· Nur abrechenbar, wenn die Fallbesprechung vom Jugendamt initiiert worden ist.
	15,86
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